
ja nein ja nein

Hinweis:

Datum   Unterschrift

Veranstaltungsart:                   Tanzveranstaltung 

  Karnevalistische Veranstaltung

  Veranstaltung von Schönheitstänzen, Table Dances, Striptease, Peapshows, Schaustellung von Personen oder Darbietungen ähnlicher Art

Ich versichere, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. 

Ergänzungen / Bemerkungen:

Eine Veranstaltung, deren inhaltlicher Charakter -neben der dort aufgeführten Musikstücke- auf das Vergnügen Tanz gerichtet ist, wird als Tanzveranstaltung bezeichnet. Der Tanz wird den Besuchern 

auf einer vom Veranstalter dafür vorgesehenen Fläche ermöglicht. Die Vergnügungssteuer für eine Tanz- und karnevalistische Veranstaltung wird in Form einer Kartensteuer erhoben (§ 4 Abs. 1 und 2 

VgStS.). Die Kartensteuer bemisst sich nach der Summe aller auf den ausgegebenen Karten oder sonstigen Ausweisen angegebenen Preisen. An die Stelle des Kartenpreises tritt das tatsächliche 

Entgelt, wenn dieses nachweisbar höher oder niedriger oder auf der Karte nicht angegeben ist (§ 6 Abs. 1 der VgStS).

Wie viele 

Eintrittskarten 

wurden 

verkauft? 

Wie hoch 

war/ist der 

Eintrittpreis je 

Karte?

Name / Vorname / Firma:

Straße / Hausnummer und Wohnort bzw. Betriebssitz:

Meldung einer Veranstaltung gewerblicher Art zur Vergnügungssteuer nach § 10 der Vergnügungssteuersatzung der Stadt 

Garbsen (VGStS)  für den Monat                                   20 

Anzeige einer Veranstaltung gewerblicher Art zur Vergnügungssteuer nach § 12 der Vergnügungssteuersatzung der Stadt 

Garbsen (VGStS) für den Monat                                    20

               Steuerpflichtiger

Kassenzeichen 

9    -

Der Erlös 

wird wie folgt 

verwendet:

Ist/war in den Veran- 

staltungsräumen eine 

Tanzfläche vorhanden?

Wird für die 

Veranstaltung 

Eintritt erhoben? 

Veranstaltungs-

datum

Veranstaltungsart 

(genaue Bezeichnung)

Veranstaltungsort (Straße, Hausnummer, 

Bezeichnung) 


